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RHEIN-SIEG-KREIS        A N L A G E      3  

DER LANDRAT       zu TO.-Pkt.        9  
 
14 Prüfungsamt 11.10.2004 
 
 
 
 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
 
 
 
Gremium und 
Datum Rechnungsprüfungsausschuss am 23.11.04 

 
 
 
Tagesordnungs-
punkt 

 
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über 
die Prüfung der Jahresrechnung des Rhein-Sieg-Kreises für 
das Haushaltsjahr 2003  
 

 
 
Erläuterungen: 
 
 

Entwurf 
 

S c h l u s s b e r i c h t  
 

 
des Rechnungsprüfungsausschusses des Rhein-Sieg-Kreises über die Prüfung der Jahresrechnung für das 
Haushaltsjahr 2003. 
Die Jahresrechnung des Rhein-Sieg-Kreises für das Haushaltsjahr 2003 ist vom Landrat am 09.02.2004 
festgestellt worden. Sie war gemäß § 53 KrO in Verbindung mit § 101 Abs. 1 GO vom Rechnungsprüfungs-
ausschuss darauf hin zu prüfen, ob 
 

- der Haushaltsplan eingehalten ist,  
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt 

sind, 
- bei den Einnahmen und Ausgaben nach geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 
- die Vorschriften über Verwaltung und Nachweis des Vermögens und der Schulden eingehalten sind.  

 
Zur Durchführung der Prüfung bediente sich der Rechnungsprüfungsausschuss nach § 53 KrO in Verbin-
dung mit § 101 Abs. 6 GO des Rechnungsprüfungsamtes des Rhein-Sieg-Kreises. Das Rechnungsprü-
fungsamt hat das Ergebnis seiner Prüfung im Bericht vom ??.10.2004 dargestellt – gegliedert in einen all-
gemeinen und in einen gesonderten Berichtsband -, der zum Bestandteil des Schlussberichtes erklärt wird. 
Der Bericht sowie die zu den Prüfungsbemerkungen abgegebenen Stellungnahmen der Verwaltung sind in 
der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 23.11.2004 beraten worden.  
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Die Prüfung ergab keine Beanstandungen, die einer vorbehaltlosen Entlastung des Landrates entgegenste-
hen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Kreistag, folgenden Beschluss zu fassen:  
 

B e s c h l u s s  
 
Die Jahresrechnung des Rhein-Sieg-Kreises für das Haushaltsjahr 2003 schließt mit folgendem Ergebnis ab:  
 
Verwaltungshaushalt: 
Solleinnahmen 345.050.036,28 € 345.050.036,28 € 
Sollausgaben 345.095.459,78 €  
Haushaltsausgabereste      3.036.275,43 € 348.131.735.21 € 
Fehlbetrag       3.081.698,93 € 
 
 
Vermögenshaushalt: 
Solleinnahmen   12.344.859,30 €  
Haushaltseinnahmereste 129.198.200,00 € 141.543.059,30 € 
Sollausgaben   13.822.168,34 €  
Haushaltsausgabereste  127.720.890,96 € 141.543.059,30 € 
 
Die Prüfung der Rechnung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt hat 
keine Beanstandungen ergeben, die einer Entlastung des Landrates entgegen stehen. Der Kreistag erkennt 
gemäß § 53 Kreisordnung in Verbindung mit § 94 Abs. 1 Gemeindeordnung die Jahresrechnung an und 
erteilt dem Landrat vorbehaltlose Entlastung.  
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 23.11.04 
 
 
 
 


